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Ich würde zwar vermuten, dass das ähnlich gehandhabt wird, wie Schöffentätigkeiten, da ein
öffentliches Interesse daran besteht, dass du der Aufgabe nachkommst, würde mich an deiner
Stelle aber dennoch rückversichern an rechtskundiger Stelle, z. B. der Rechtsberatung deiner
Gewerkschaft/ deines Berufsverbandes. Ich mache das für das Ehrenamt, das ich aufnehmen
möchte gerade ebenfalls (beim Schul- und Beamtenrechtler meines Vertrauens).
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